
Besprechungen

sondern VO.:  a Mitgliedschaft 1n der Pfarrei, obwohl die Pfarrei He-
sSstimmt keine personenverbandschaftliche, sondern 1 Hochstfifalle ıne _

staltliche Körperscha{t, Qautf jeden all ber rein anstaltlıchen harakters ist
(3anz unmOöglı IST. CS, der Pfarrei „den Charakter eines Benefiziums“ _

zuschreiben; das el die Pfarrei pars terrıtorlalis dioeceseos) mıit der
Pfarrstelle offic1um C benefici1o) verwechseln. Z.um pPprachgebrau: des
er‘ SEe1 der uns angemerkt, TUr den gleichen Re  sbegri11 doch STEeis
die gleiche Bezeichnung ebrauchen un bel der Wahl dieser Bezeichnungen
S:  S:  Ö viel w1ıe möglich sıch IUr die ın der euts  en Rechts- und Gesetzessprache
gebräuchlichen usdrucke entscheiden, dagegen dort, weichungen
nıicht der 11U.:  — schwer vermeidlich SiNd, die Verschiedenheit N:  u 11ZU-

geben (Z bei „VerjJährung“ als Wiedergabe VOoO  5 ‚praescr1ptl0’, die sowohl
die praescr1ip{10 liberativa als auch die uSucaplo, ja öffentlich-rechtliche
Analoga ICC D un! 25| umfaßt, während NSsSeIe als eXcepti0o konstru-
jertie Verjährung wesensverschieden VO  - der Ersitzung un! er auf deren
Bereich unübertragbar 1S%) Als weliterer unsch SEe]1 ausgesprochen, erf.
möÖöge, den Bedurinisen der mutma.:  ichen enrza seiner Leser entgegen-
kommend, tärker autf en un Wirken des Weltklerus un!: Diözesanorganıs-
INUS abstellen Uun! RechisiIragen des Ordenslebens, SOweit S1Ee nicht für cdie
VO Weltklerus Ordensleuten auszuübende Seelsorge VO.  > Belang sind,
unı zurückdrängen. Einen Schonheitsfifehler des Werkes bildet die
bereits 1mM Vorwort dieser (2.) el anhebende Polemik Eichmann-
OTSCOT: Einzelfällen, namentlich 9! dürfite in der Sache dem
erl mann-Mörsdor beiızustimmen se1IN; ın andern Fällen werden
die Meinungen geteilt bleiben Die Form, ın der die Auseinandersetzung BEe-

wird, 1st bedauern.
Die Stiarke des vorliegenden Werkes VO  $ one 1e: darın, daß N auf

TUN! reichen Wissens und umfassender Kennitfinis des Schrifttums auf Aus-
legungszweifel den einzelnen 1mM allgemeinen wohlbegründete un! wohl-
abgewogene ntworten g10Dt Dadurch ist das Werk eın schatzenswerter un!
verla.  iıcher Nachschlagebehe fur alle diejenigen, die Zl ıne weifels-
ra ıne gebrauchsfertige Antwort suchen. Die Praxis, der das Werk laut
Klarstellung 1m Vorwort ZUTr Au{fl „hnhauptsächlich“ diıenen WILL, hNnat denn
auch bereits die ufl sehr beifällig aufgenommen ; s1e WI1Ird sıch weifel-
los auch dieser D gern und mi1t Nutzen bedienen.

Wa Nell-Breuning

Ba Ser, J Die Polıtische Klausel der Konkordate r 3° (233 5.) Berlin-
unchen (1949), er Humblot. 1 8:—

In dieser bei der rechts- wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der
Universitä ubıngen eingereichten Dissertation wird gründlich un! scharf-
SiNNig einem auch heute hoch aktuellen ema e  un genomMen. An
der Auseinandersetzung mit er (Die politische Klausel ın den onkor-
aten  'g amburg 19471) entwickelt und ar seine eigenen een. Eln-
uhrend werden grundsätzliche krörterungen über das erhaltnıs VO  5 1r!
und a  9 näher VO'  5 aa un: Bischofsamt, vorausgeschickt edeutsam 1St
die Feststellung, daß ıne absolute Trennung VO  3 1r un: atı die jede
rechtliche Sn  rung beider Gemeinschaften Q USS!  jießen würde, nicht durch-
geführt werden kann, weil die ırche als unmittelbare, durch keinerlei Nor-
INnen un staatskirchenrechtliche Einrichtungen vermittelte TO. 1m a
vorhanden ist Die ON sSte. dem aa als ‚souveräne echtsgemeinschaf{t
ebenbürtig un! unabhängı egenüber und 1ST, sSsoweit s1e nıcht als jJuristischer
Verband 1n den staatlıchen echts- un raum hineinragt, keiner staat-
lichen Kiırchenhoheit unterwor(fien, ıne Abgrenzung, wıe S1e der atiur ent-
SPTI| (27)

Ansetzend beiım Rechtsinstitut der Mindergenehmheit (persona MmMinus grata)
des Jahrhunderts, dessen Umfälschung in einen politischen Begri{ff, einge-
Jeitet durch utz, ausgewertet durch eber, achdrücklich widerlegt
WITd, omm: über die ähnlich klingenden, ber nıcht mı]ıteinander VeI-
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wechse.  en Begriffe des unbeschränkten und des absoluten eto eto
schlechthin 1st immer absolutes eto dem der p  ı1tıschen auseln, die
als „ureigene Schöpfungen der vatikanischen Diplomatie“ (73) ausgewlesen
werden S1e Sind keine „dilatorischen Formelkompromisse“ (/3), die der
nach wie VOT bestehende egensatz vers!  eiert würde, sondern s1e Wer-
den In gemelinsamer Willensbildung Vo  . Kurie und Staat ZU Gesetz —
en und NC nı des Teijles (A) geht auf die echts-
lage des Dritten Reiches die deutsche Konkordatslage eute ein
Da Konkordate 1U mi1t dem juristischen Untergang des ertrags-
partners, nıch bDber mit seiner politischen Diskontinuität erloschen un:!
Sıch allmählich 1M 1IN-=- und Ausland die Überzeugung durchgesetzt haft, daß
Deutschland VOölkerrechtssubjekt geblieben ıst (91), gelten die VO. eich
geschlossenen erträge, 1Iso auch das el  S= und die drei Länderkonkordate,
1n ihren bisher1igen Anwendungsgebieten weiter; denn, begründet K, wie
UNs schein Recht, diese o  Tun.  9 die drei Läanderkonkordate en durch
Art 7 DsS des Reichskonkordates ihren harakter als Länderkonkordate
nicht verloren, wurden ber darüber hinaus mi1t u  n reichsrechtli  en (3a-
rantıen versehen und ın ein umfassendes reichskirchenrechtliches System
eingebaut (94) amı distanziert Sich VO  5 FJeF. der ‚:WarTr diese AÄAus-
legung auı für die bestbegründete weckmäßigste hält in ber doch
keinen zwingenden harakter zuerkennt (vgl Süddeutsche Juristen Zeitung
|1946] 197—200). In der bei den Sedisvakanzen 1ın Muüunster un Limburg 1m
Aerbst 1947 angewandten Beseizungspraxis S1e. weitere ewelse für die
Richtigkeit seiner These, daß sich aa und iırche durch die en Verein-
barungen gebunden fühlen

Nach diesen otwendiıgen Vorunfiersuchungen kann 1mMm 'eil der
Rechtsnatur der politischen auseln nachgehen In den nNneUeren Konkordaten
1st Von Bedenken „politischer Natur“ die Rede, wobei „politisch“ M1 ‚all-gemeinpolitisch“ el „Staatspolitisch“ identifiziert werden muß un durch
den Zusatz „aber nicht parteipolitischer Natur“ ine fachsprachliche onkre--
tlsierung erfährt. Jie politischen Klauseln ın den LLEUETEN Konkordaten ind
inhaltlich Insoweit hande sich U inNe Generalklausel, die UrcC|
das jeweıils Staatspolitische individualisiert WITrd Eine erschöpfendeZzahlung dessen, Was ewells unter staatspolitisch efa. werden muß, kann
nicht gegeben werden. Das ist nıcht mehr Sache der Rechtslehre, sondern
gabe der Rechtsanwendung 1n der Politik, der Diplomatie weist uch
hlier er klar zurück, der unter „POolitisch“ einen politischen, pole-mischen, der Staatsallmacht vollkommen ausgelieferten BegrifiIf versteht, nıcht,
Der einen positiven Rechtsbegriff, der staatskirchenrechtlich normiert un
relativiert WIrd Eine exa durchgeführte Analyse der staatlichen Bi-
chofseide 1äßt ein Hilfsmittel ZU  — Ausdeutung der politischen Klausel HA
den; denn dieselben Belange, die durch das staatliche Bedenkenrecht negatiıvUutz sind, werden durch den sTaatlıchen Bischofseid positiver
Im Z,weifelsfall, ob die vorgebrachten staatlichen Bedenken Sich 1mM Rahmen
des Allgemeinpolitischen halten, mussen 1r und aa ABr dem Verhand-
lungsweg einer OÖsung kommen suchen, ine Folgerung, die sich hne
weilteres der vertraglichen Grundlage der politischen Klausel erg1Dpt.Aus dem Rechtsgrundsatz, daß 1mM Bestreitungsfall demjenigen, der
einem Umstand eın echt herleitet, die Beweislast obliegt, WIrd die
des Staates abgeleitet, die vorgebrachten edenken der Kurie egenuberbegründen Im der Besetzung des Bischofsstuhles VO  } (1936) 1äßt
der Vatikan ‚War seinen ersten Kandidaten fallen, weist Der nachdrücklichauf die Begründungspilicht des Staates hin. Die eichsregierung dagegen
Jehnt eine ubstanziierung ihrer edenken weilıterhin ab In der Ernennung
des Aachener Kapitularvikars Dr Sträter Z.U) Apostolischen ministrator
des durch den T’od seines Oberhirten erledigten Bistums achen, ohne vorher
die Reichsregierung VO'  ] diesem Schritt ın Kenntnis setzen, 1e ıne
rechtserhebliche, faktische Zurückweisung der staatlıchen Bedenkenäußerungden Kevelaerer Pfarrer Holtmann, der VOo Domkapitel P Bischo{tf
gewählt und als solcher der eichsregierung notiNzıert worden War. Auf
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Tund der abgedruckten en (207—21 kann 1Inan den „Fall achen”
deuten.  9 hne ihn ber dieser Weise deuten mussen.

die Rechitsfolgen der politischen auseln übergehend, bezeichnet
die staatliche Krinnerung den konkordatären Abmachungen mi1t Preußen
(1929), OTrTtU: (1928) Rumänıen (1927) Spanıen (1941) un!: Ekuador (1937)
für den Vatikan als rechtsverbindlich WIrd S51e erhoben dann 15St amı
der andıda all gebracht In acht anderen Fällen VO:  ( den insgesamt
achtzehn na dem ersten Weltkrieg vorliegenden dagegen ind dem staat-
en Vertragsparitiner 1U  S unverbıindliche Erinnerungsrechte zugestanden
Zu nen gehören die Konkordate M1 en (1932) un: dem eutsche
eich (1933) Der widerspruchsvolle ortlau des 14 Abs Satz und
ADs Z{ D des Reichskonkordates WIrd zugegeben, ber durch den e111-
eutigen ext des chlußprotokolls „n staatliches eiore! soll nıcht De-
grundet werden“ als inreichen: behoben erachtet. In den noch verbleibenden
fünf Fällen (Bayern, olen Litauen, schechoslowakei, alıen. 1S% der exT,
der Klauseln Wa 9 ara 1Ne ausSsdrü  iche Bindung des eılıgen
Stuhles ZU  R unbedingten Berücksichtigung der vorgebrachten edenken ab-
leiten können“ Schließlich WIrd no ausdrücklich betont daß den.
Staatlıchen Bischofseiden keine Exsequaturfunktion zukomme sahn
hier für den Staat 110e etzte legale MoOglichkeit durch Verwelıgerung der
Eiıdesabnahme mißliebigen andidaten die UÜbernahme sSe1INeEeS Sprengels

verwehren Schon emeın volkerrechtli Gesichtspunkte und dar-
über hinaus noch die inzelnen Konkordaten niedergelegten Freundschafts-
auseln vgl Reichskonkordat Abs verpflichten 1r! und
Staat Streitfällen den Verhandlungsweg beschreiten 38815 Verpflichtung,
die Der 1Ur dann positLven Ergebnissen führen WIrd WE „die onkor-
datspartner VO: Geiste beiderseitigen Vertirauens erfüllt und bereit sind auf
dem OMProM1. des Vertrages weiterzubauen nwendun. jeweils
VO:  5 Fall all wieder „konkordieren“

Z  ach dieser ausführlichen Besprechung des nnaltes erübrigen sich weitere
Hinweise. Die Arbeit ist gut durchgedach und SDF: ine Form g_
kleidet, die auch dem Ni:  ] uristen verständlich bleibt. Zwel kleinere usstel-RS  TE  lungen Man kann nicht chlechthin n das Amt der BischoöOfe beruhe „auf
einem Organisationsakt der irchlichen ewa 17) Das Amt des Bischo{fs als
solches ist nNnaturlı DOS1It1IV göttlichen 137 e1ıle 3— 12 konntfe ın
mı5ßverstanden werden als ob die egesetzgebun: einfachhin der
Ebene gehörte, auf der und 1rı „gleiches Rech en. ist mM1t
Erfolg Dbemüht durch zahlreiche manchmal mo INa  $ fast 180153 über-
rieben vorsichtige Anmerkungen edanken und Formulieringen Vor
Mißverständnissen möglichst chützen Schroll S
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